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Fachliche Weisung 03/2019

1. Vorbemerkung

Diese Fachliche Weisung regelt die praktische Umsetzung der Regelungen § 21
Abs. 6 und Abs. 6a SGB Il und legt Verantwortlichkeiten fest.

Zudem wurde mit dem Klinikum Wahrendorff ein Verfahren zur Ubernahme der
Dolmetscherkosten in psychiatrischen Behandlungen abgestimmt und in die Fach-
liche Weisung aufgenommen. Dieses kann analog auch fir andere Kliniken tber-
nommen werden.

2. Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage bilden § 21 Abs. 6 und Abs. 6a SGB |l

Inhaltliche Grundlage fir die konkrete Umsetzung bilden die Fachlichen Weisun-

gen der BA zu § 21 SGB I, die verpflichtend zu beachten sind.

3. Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB Il
3.1 Anspruchsvoraussetzungen

Die Anspruchsworaussetzungen/Prifschritte sind der nachfolgenden Ubersicht zu
entnehmen:

Stand
09.08.2024
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http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/21-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/21-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
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Priifschema fiir unabweisbare, besondere Bedarfe nach § 21 Abs. 6 SGE Il
|

Besonderer Bedarf Mein
= Der Bedarf besteht aufgrund einer aulergewdhnlichen Lebenssituation, der Ablehnung
weder im SGE |l noch in einer anderen Leistungsnorm bericksichtigt wird.

Jal

Unabweisbarer Bedarf
entweder

Bedarf, der aufgrund einer

Im Regelbedarf enthalten, aber MNein

A - Sondersituation auftritt und vom
erheblich iiberdurchschnittlich || oder Regelbedarf nicht umfasst ist - Ablehnung
{=quantitativer Mehrbedarf) (=qualitativer Mehrbedarf)
Bedarf kann durch
+ Einsparméglichkeiten Ja
+ Leistungen anderer Trager (z.B. Kranken-/Pflegekasse, Blindengeld) Ableh
+ durch Dritte gedeckt werden. - hnang
l Mein ‘
Laufender Bedarf Einmaliger Bedarf
- . Ablehnung mit
Ein Darlehen nach § 24 SGE Il ist| Ja Hinweis auf die
maéglich oder zumutbar - Méglichkeit ein
i Darlehen zu
Mein beantragen
(lokale BK-
Vorlage)

Bewilligung des Mehrbedarfes
- Es gibt keine Haochstgrenze, aber wirtschaftliche Aspekte in der Wahl des
Produktes sind zu beriicksichtigen.

3.2 Unabweisbare,besondere Bedarfe

Eine Positiviste, wann eine Anerkennung eines Mehrbedarfs fur einen unabweis- Fallgestaltun-
baren besonderen Bedarf erfolgen kann und eine Negatiliste, wann dies nicht gen/Beispiele in
maglich ist, kann den Fachlichen Weisungen der BA zu § 21 SGB Il enthommen FW der BA
worden.

Nachfolgende ergédnzende Regelungen sind hierbei zu beachten:

3.2.1 Positivliste
3.211 Fallgestaltungen aus den FW der BA

Entsprechend der Weisungen der BA koénnen folgende Kosten als Mehrbedarf Beispiele aus den
Ubernommen werden: FW der BA

v' Pflege- und Hygieneartikel
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Bei Zweifeln und/oder auRRergewohnlich hohen Kosten kann der Arztliche Dienst
der AA eingeschaltet werden.

v' Putz-/Haushaltshilfe fir korperlich stark beeintrachtigte Personen
v" Kosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts

Als Empfehlung fir die Praxis sind zwei Fahrten pro Monat innerhalb Deutsch-
lands ohne Begrindung Ubernahmefahig. Darliber hinaus koénnen die Kosten
aufgrund des Vortrages besonderer Umstéande im Einzelfall Gbernommen werden.
Zur Ausgestaltung wird auf den Inhalt der Fachlichen Weisungen der BA verwie-
sen.

3.2.1.2 Weitere Fallgestaltungen

In folgenden weiteren Fallgestaltungen kann beispielhaft die Ubernahme als
Mehrbedarf in Frage kommen, hierbei handelt es sich um keine abschlieRende
Aufzahlung:

32121 Kosten fir Hausnotrufsysteme

Kosten fur Hausnotrufsysteme werden durch die Pflegeversicherung erst bei Vor-
liegen eines Pflegegrades (bernommen.

3.21.2.2 Fahrkosten bei Drogensubstitution

Die Leistungsberechtigten haben in ihrem Ausgabewerhalten das Eintreten unre-
gelméRig anfallender Bedarfe zu berucksichtigen. Aufgrund der in der Regel kom-
plexen und instabilen Lebenswverhédltnisse dieses Personenkreises besteht das
Risiko, dass die Substitution abgebrochen oder nur unregelméaidig fortgefuhrt wird,
sodass das Zel der Entwohnung sowie die Steigerung der Integrationsfahigkeit in
Gefahr geraten.

Es ist durchaus zumutbar, den Weg zum Substitutionsarzt zu Fufld zurlickzulegen,
wenn die/der Leistungsberechtigte gesundheitlich dazu in der Lage ist. Anlehnend
an die Regelungen zur Schilerbeférderung ist bei einer Entfernung zwischen
Wohnort und Arztpraxis wvon zumindest 2 km und mehr der FuBweg nicht mehr
zumutbar.

Hinweis:

Aufgrund der wenigen zur Verfligung stehenden Platze im Bereich der Drogen-
substitution besteht grundsatzlich nicht die Wahlfreiheit, den nachstgelegenen
Substitutionsarzt aufzusuchen. Der tatsachlich besuchte Substitutionsarzt ist da-
her anzuerkennen, auch wenn die Entfernung groRer ist als zu anderen Substitu-
tionsérzten.

Nach den Fachlichen Hinweisen der BA zu § 21 SGB Il (RZ 21.38) sind generell
die Umstande des Einzelfalls bei der Entscheidung zu berticksichtigen. Aus den
dargelegten Griinden ist im Regelfall bei Drogensubstituierten die Ubernahme der
Fahrkosten zur Drogensubstitution im Rahmen des 8§ 21 Abs. 6 SGB Il zu recht-
fertigen.

Stand
09.08.2024

Weitere Beispiele/
nicht abschlie3end

Hausnot-
rufsysteme

Fahrtkosten Dro-
gensubstitution

Keine Fahrt-
kosteniibernahme

Einzelfall-
entscheidung


https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/21-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
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Die Grunde sind in der Akte zu dokumentieren. Als Begrindung fiir diese Falle TBS zur Dokumen-
steht ein Textbaustein unter den lokalen Vorlagen/Jobcenter RH/LS/§ 21 SGB tation
II/“Aktenvermerk Ubernahme FK Drogensubstitution® zur Verfiigung.

3.21.23 Dolmetscherkosten bei arztlichen/psychologischen Behandlungen

Kosten der Dolmetscherinnen und Dolmetscher fiir die Ubersetzung bei &rztlichen Dolmetscher-
oder psychologischen Behandlungen, z. B. im Rahmen der Psychotherapie u. a. kosten bei Be-
bei traumatisierten Menschen, sind Ubernahmefahig, wenn die unter Punkt 3 ge- handlungen
nannten Anspruchsworaussetzungen erfullt sind und weiterhin ein SGB |I-
Leistungsanspruch besteht.

Fir das Klinikum Wahrendorff wurde folgendes Verfahren abgestimmt, welches Absprache Klini-
analog auch fur andere Kliniken angewendet werden kann. Auf das Musterschrei- kum Wahrendorff
ben des Klinikums Wahrendorff wird verwiesen.

Antragstellung durch das Klinikum Wahrendorff

- Begriindung der Notwendigkeit/Stellungnahme
- Darlegung des Umfangs/Prognose

- Vorlage einer Vollmacht

Hinweis: keine Bestatigung der Krankenkasse anfordern, da eine Kosteniibernahme dort nicht méglich ist

v

Grundsatzliche Kostenzusage bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums durch das Jobcenter an das
Klinikum (im Rahmen der Vollmacht) und Durchschriftan LB

Textbaustein in freie Textgestaltung in ALLEGRO einfiigen — keine RBB

Pfad: lokale Textbausteine/Jobcenter R Hannover/LS/§ 21 SGB lI/“Kostenzusage Dolmetscherkosten bei

Behandlungen_Klinikum_Wahrendorff*

Beauftragung der Dolmetscherin bzw. des Dolmetschers durch das Klinikum

.

Dolmetscherin bzw. den Dolmetscher stellt Rechnung und libersendet diese direkt ans Jobcenter

v

Jobcenter Uberweist die Rechnung direkt an die Dolmetscherin bzw. den Dolmetscher

v v
Bei Bewilligung: Bei Ablehnung:
Bewilligungs-/Anderungsbescheid iiber ALLEGRO an LB Ablehnungsbescheid
Keine Durchschrift an Klinikum, da der Bescheid zusatzliche Angaben Mehrbedarf an Klinikumund
enthalt, die von der Vollmacht nicht umfasst sind (Datenschutz) Durchschriftan LB
(bei fehlenden SGB [I-Bezug)

Hinweis:
nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ist eine erneute Beantragung notwendig.

3.2.2 Negativliste

3.22.1 Fallgestaltungen aus den FW der BA

Entsprechend der Weisungen der BA konnen folgende Kosten nicht als Mehrbe- Beispiele aus den
darf Ubernommen werden: FW der BA

1. Schulmaterialien (siehe hierzu jedoch Ausfiihrungen unter 6.), Schulverpflegung
2. Schulerfahrkarte



../../../../../../../../D23779-Jobcenter/09_Leistungsgewährung/02_SGB_II/§21_Mehrbedarf/01_Fachliche_Weisungen_Jc/Muster_Klinikum_Wahrendorff.pdf
../../../../../../../../D23779-Jobcenter/09_Leistungsgewährung/02_SGB_II/§21_Mehrbedarf/01_Fachliche_Weisungen_Jc/Muster_Klinikum_Wahrendorff.pdf
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3. Nachhilfeunterricht
4. Bekleidung und Schuhe in Uber- bzw. UntergroBen
5. Kinderbekleidung im Wachstumsalter

Zur Ausgestaltung wird auf den Inhalt der Fachlichen Weisung der BA verwiesen.

3.2.2.2 Weitere Fallgestaltungen

In folgenden weiteren Fallgestaltungen kann beispielhaft keine Ubernahme als Weitere Beispiele/
Mehrbedarf erfolgen, hierbei handelt es sich um keine abschlielende Aufzahlung:  nicht abschlieRend

3.2221 Zuzahlungen fuar Medikamente, Krankengymnastik o. a.

Zuzahlungen fiir Medikamente, Krankengymnastik etc. sind bei der Bemessung
des Regelbedarfs berucksichtigt worden bzw. die Leistungsberechtigte konnen
sich unter bestimmten Voraussetzungen won der Zuzahlungspflicht befreien las-
sen (Verweis an die Krankenkasse), so dass eine Ubernahme als Mehrbedarf
nicht maéglich ist.

3.2.2.2.2 Zusatzbeitrag zur GKV

Die ab dem 01.01.2015 durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruk- Zusatzbeitrag zur
tur und der Qualitat in der gesetzlichen Krankenwersicherung (GKV-FQWG) neu GKV
geregelten Zusatzbeitrage sind entweder bei der Bemessung der Beitrage zur
Krankenwersicherung berlicksichtigt worden (betrift den durchschnittlichen Zu-
satzbeitrag) bzw. wenn die Krankenkassen zusatzlich einen sog. kassenindividu-

ellen Zusatzbeitrag erheben (betrifit nur Arbeithnehmer), wird dieser als Pflichtbei-

trag zur Sozialversicherung vom Einkommen abgesetzt. Unerheblich ist hierbei

die individuelle Hohe des Zusatzbeitrages. Die leistungsberechtigten Personen

sind nicht auf andere gesetzliche Krankenwersicherungen zu verweisen, um die
Hilfebedlrttigkeit zu reduzieren (Verweis auf die Fachlichen Weisungen der BA zu

§ 11 SGB Il — RZ 11.25). Eine Gewahrung als Mehrbedarf scheidet somit aus.

3.3 Einmaliger unabweisbarer Bedarf

Die Anerkennung eines einmaligen unabweisbaren Bedarfs soll laut Gesetzesbe-
grindung erfolgen, wenn es sich um einen besonderen Bedarf handelt, der dem
Grunde nach nicht bereits in anderen Leistungsnormen - auch auf3erhalb des
SGB Il - beriicksichtigt wird. Zudem muss er durch eine auf3ergewohnliche Le-
benssituation weranlasst worden sein. Bei einmaligen Bedarfen ist weitere Vo-
raussetzung, dass ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB Il ausnahmsweise nicht
zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht mdglich ist. Letzteres ist der Fall
bei Bedarfen, die nicht vom Regelbedarf erfasst werden. Bei einmaligen Bedarfen,
die vom Regelbedarf erfasst sind, kommt grundséatzlich ein Darlehen nach § 24
Absatz 1 SGB Il in Betracht.

Zum Mehrbedarf nach 8 21 Abs. 6 SGB |l steht ein Prozess im Prozesshandbuch
zur Verflgung.



https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/21-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
file://///DST.BAINTERN.DE/DFS/237/Ablagen/D23779-Jobcenter/04_Organisation_Prozesse/05_Prozesshandbuch/Prozesshandbuch.xlsb
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3.3.1 Mehrbedarf fur digitale Endgerate fir den Schulunterricht

Die Kosten fur digitale Endgerate sind nicht als einmaliger unabweisbarer Mehr-
bedarf anzuerkennen, wenn die Schule z. B. aus padagogischen Griinden sog.
Tabletklassen einrichtet, weil die Gewahrung eines Darlehens vorrangig ist.
Zum Vorgehen ist im Prozesshandbuch ein Prozess ,Umgang mit Antragen auf
Kostenubernahme fiir digitale Endgerate nach § 21 Abs. 6 SGB II* enthalten.

4. Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6a SGB |l

Kosten fur Schulbiicher und Arbeitshefte, die mangels Lernmittelfreiheit selbst erwor-
ben werden missen und vom Ausleihverfahren ausgenommen sind, kénnen im Rah-
men wvon § 21 Abs. 6a SGB Il ibernommen werden.

Mit Weisung der BA vom 27.12.2023 wurde Klargestellt, dass dies auch fur digitale
Schulbiicher und Arbeitshefte gilt.

Vom Ausleihverfahren ausgenommen sind nicht fir den Verleih geeignete Lernmittel
(z. B. Arbeitshefte) sowie Lektirehefte, Literatur und Atlanten. Die Schulen kdnnen
nach Nr. 8 des Erlasses weitere Lernmittel von der Ausleihe ausnehmen. Diese wei-
teren von der Ausleihe ausgenommenen Lernmittel missen Schiler*innen, die Leis-
tungen nach dem SGB Il beziehen, von den Schulen zur Verfligung gestellt werden,
sodass eine Ubernahme nur fiir die eingangs genannten Lernmittel in Frage kommt.

Die Ubernahme der Kosten fiir Schulbiicher und Arbeitshefte ist nur mdglich, wenn
diese eine ISBN-Nummer haben. Auch Leihgebihren fur Lernmittel bei Schilerinnen
und Schiler sind grundsatzlich als Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB Il tbernahme-
fahig.

Nach dem Runderlass des niederséchsischen Kultusministeriums (MK) wom
01.01.2013 sind Bezieher/-innen von Leistungen nach dem SGB Il jedoch von der
Zahlung des Entgeltes fur die Ausleihe befreit.

Als Nachweis ist eine Liste der Schule Uber die zu beschaffenden Lernmittel vorzule-
gen oder eine formlose Bestéatigung der Schule Uber die verpflichtend zu beschaffen-
den Schulbiichern bzw. —hefte.

Fir die Gewahrung des Mehrbedarfs fur Schulblicher gilt nicht die in § 28 Abs.1 SGB
Il geregelte Altersgrenze, sodass auch Schilerfinnen, die alter als 25 Jahre sind,
anspruchsberechtigt sein kénnen.

Auch Auszubildenden mit einer Ausbildungswvergiitung sind, sofern diese nicht nach §
7 Abs. 5 SGB Il ausgeschlossen sind, die Kosten fir Schulbicher als Mehrbedarf
nach § 21 Abs. 6a SGB Il zu gewahren.

Folgende Kosten fir Lernmittel kénnen weder nach § 21 Abs. 6 noch nach Abs. 6a
SGB Il als Mehrbedarf Gbernommen werden:

- Schulmaterial, das zum personlichen Schulbedarf gehort:

Nicht Gbernahmeféhig sind Stifte, Taschenrechner, Tuschkasten, Zirkel etc., da sie
zum personlichen Schulbedarf gehéren und somit Uber die Pauschale des § 28 Abs.
3 SGB Il abgedeckt sind.

Stand
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Voraussetzungen

Anspruchsberech-
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Ausbildungsver-
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file://///DST.BAINTERN.DE/DFS/237/Ablagen/D23779-Jobcenter/04_Organisation_Prozesse/05_Prozesshandbuch/Prozesshandbuch.xlsb
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- Tablets/ Laptops etc.

Nicht Ubernahmeféahig sind, Laptops, Tablets, I-PADs etc. Diese sind aus dem Regel-
bedarf zu bestreiten. Ist dies nicht méglich, ist zu prifen, ob ein Darlehen nach § 24
Abs. 1 SGB Il gewéhrt werden kann. Eine Ausnahme bilden digitale Endgeréte, so-
weit sie zur Teilnahme am pandemiebedingten Distanzunterricht benétigt werden
(siehe Ausfihrungen zu 3.3.2).

Bei Ablehnung wvon Schulmaterial aus der Schulbedarfspauschale, Taschenrechner,
Laptops, Tablets etc. und von Kosten fir Lernmittel fir Schiler bis Klasse 10 sind die
lokalen Textbausteine unter dem Pfad (Jobcenter R Hannower/LS/§ 21 SGB lI) fur die
Begrindung zu nutzen:

e Ablehnung Laptop Tablet da Ausstattung nicht wg. pandemiebedingtem Dist-
anzunterricht
e Ablehnung Verweis auf Schulbedarfspauschale (gilt auch fir Taschenrech-
ner)
Erganzend wird auf die Ausfiihrungen unter Nr. 5 in der RD-Information vom
26.11.2021 verwiesen.

Eine Prozessbeschreibung ist im Prozesshandbuch unter ,Mehrbedarf § 21 Abs. 6a
SGB Il Ubernahme/Ablehnung Schulbiicher* enthalten.

5. Umsetzungshinweise

Der Mehrbedarf ist jeweils zum Zeitpunkt seiner Entstehung bzw. bei laufenden
Mehrbedarfen langstens fiir den Bewilligungszeitraum zu gewahren.

Die Bewilligung sollte im Regelfall endglltig erfolgen. Steht die Hohe noch nicht
fest, sind die Voraussetzungen einer wvorlaufigen Entscheidung nach § 41a SGB i
zu prifen. Zur Umsetzung stehen Textbausteine zur Verfligung, siehe Punkt 5.1
dieser Weisung.

Erfolgt eine Zahlung an Dritte aufgrund einer Abtretungserklarung, sind diese
Kosten nach Vorlage eines Nachweises (z. B. Rechnung) zu lberweisen.

Die zweckentsprechende Verwendung des bewilligten Mehrbedarfs ist won
dem/der Leistungsberechtigten nachzuweisen. Die Bewilligung gewahrter Leis-
tungen ist gem. § 47 SGB X ganz oder teilweise zu widerrufen, wenn der Nach-
weis Uber die zweckentsprechende Verwendung nicht erfolgt oder die tatsachli-
chen Kosten geringer waren als die bewilligten.

Auf die Nachweispflicht sowie die Mdéglichkeit eines Widerrufs nach § 47 Abs. 2
Nr. 1 SGB X ist im Bewilligungs-/Anderungsbescheid hinzuweisen. Die Vorlage
der Nachweise ist per Wiedervorlage in der E-AKTE bzw. Bearbeitungsaufforde-
rung in ALLEGRO zu Uberwachen.

Fir den Widerruf steht ein entsprechender Bescheid in den Zentralen BK-
Textvorlagen zur Verfigung: Zentrale Vorlagen -> Alg Il -> 10s- SGBX -> § 47
SGB X Vor Widerruf ist eine Anhérung erforderlich.

Grundsatzlich erfolgt die Gewéhrung des Mehrbedarfs durch Auszahlung als

Stand
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Geldleistung.

Alternativ kann in Ausnahmefallen die Gewahrung des Mehrbedarfs in Form eines
Gutscheins als Sachleistung erfolgen, um die zweckentsprechende Verwendung
sicherzustellen. Dies wird bei der Gewahrung wvon Fahrtkosten zur Drogensubsti-
tution empfohlen.

5.1 Umsetzungin Allegro

Der Mehrbedarf wird in ALLEGRO als ,laufende Bedarfe“ mit der Auswahl ,unab-
weisbarer, laufender besonderer Bedarf® oder ,unabweisbarer, einmaliger beson-
derer Bedarf* erfasst. In allen Fallen ist im Feld ,Bemerkungen“ der Grund fiir den
Mehrbedarf kurz anzugeben.

Die Bewilligung des unabweisbaren Mehrbedarfs bzw. des Mehrbedarfs fiir die
Anschaffung von Schulbiichern erfolgt tiber den Bewilligungs- bzw. Anderungsbe-
scheid in ALLEGRO.

Fir das Einfiigen in den Bewilligungs- bzw. Anderungsbescheid stehen, neben
den bereits bei einzelnen Fallkonstellationen aufgefuhrten, die folgenden weiteren
Textbausteine unter dem Pfad lokale Textbausteine/Jobcenter R Hannowver/LS/§
21 SGB Il zur Verfugung:

e endglltige Bewilligung Sonderbedarf

e Vorlaufige Bewilligung Sonderbedarf
Ubernahme Schulbiicher

Fir die Ablehnung eines Mehrbedarfs nach § 21 Abs. 6 SGB Il steht in ALLEGRO
unter § 21 SGB Il der Bescheid ,Ablehnung Mehrbedarf* (2/21-010) zur Verfu-

gung.
5.2 Verantwortlichkeiten

Die Antrage auf Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB Il stehen unter dem Entschei-
dungsworbehalt der Teamleitungen bzw. Stellvertretungen.

Stand
09.08.2024
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